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Generelle Hinweise für die Messungen von Null-Luft aus 
Null-Luftgeneratoren
	
	


Die Messung der Nullluftgeneratoren erfolgt unter möglichst realitätsnahen Bedingungen. Dazu wird der Nullluftgenerator am Kompressoreingang mit Stoffmengenanteilen wie sie in Umgebungsluft maximal vorkommen können oder gemäss den Kundenangaben versorgt: 

	Analyt
	Stoffmengenanteile für Prüfung
	Einheit

	CH4
	3 
	nmol/mol

	NH3
	24 
	nmol/mol

	NO
	64 
	nmol/mol

	NO2
	42
	nmol/mol

	SO2
	38 
	nmol/mol

	BTX
	je 2.9 
	nmol/mol

	CO
	6.9 
	µmol/mol

	CO2
	380 
	µmol/mol

	H2O
	11.4 –14.8 
	mmol/mol


Die Anforderungen an die Restanteile von Luftschadstoffen in Null-Luft für Luft-Immissionsmessungen sind in Empfehlungen und europäischen Normen festgelegt. Sie sind in der Tabelle Anforderungen an Nullluft zusammengestellt.
Mit möglichst umfassenden Angaben über den Null-Luftgenerator durch Beantworten der Fragen und Ihre Bemerkungen auf dem Anmeldeformular ermöglichen Sie uns, Ihren Auftrag wunschgemäss und rationell zu bearbeiten. 
Wir bitten Sie die folgenden Hinweise zu beachten:

· Wegen dem maximalen Prüfgasfluss von ca. 7.5 l/min müssen die Geräte auf Dichtigkeit überprüft worden sein
· Die Lieferung der Generators sollte mit Manuals, den Gerätespezifikationen und dem Journal erfolgen
· Den Schlüssel zum Öffnen des Gerätes, falls nötig, und einen Anschluss für ein ¼" oder 6 mm A-d Rohr für den Ausgang beilegen 
· Die Prüfung erfolgt einschliesslich Kompressor 

Der Messbericht beinhaltet die Angaben der Stoffmengenanteile der Prüfgase, das Trägergas, die Reststoffmengenanteile am Ausgang des Nullluftgenerators für jeden Analyten, sowie die Nachweisgrenzen der Messmethoden. 
Wabern, 8.12.2009/Hh
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